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Art. 2 00. ROG 1994

006. ROG 1994 - 0O6. Raumordnungsgesetz 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.06.2025

(Anm: Ubergangsrecht zur Nov. LGBI. Nr. 69/2015)

@) Es treten in Kraft:

1. Artikel | Z 45 und 46 (8 28 Abs. 3 und 3a) mit 1. Janner 2016;

2. alle Ubrigen Bestimmungen mit dem der Kundmachung dieses Landesgesetzes im Landesgesetzblatt fur
Oberdsterreich folgenden Monatsersten.

(2) Soweit im  Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes rechtswirksam  bestehende
Raumordnungsprogramme, Flachenwidmungsplane und Bebauungspléne Festlegungen enthalten, deren Bedeutung
durch dieses Landesgesetz geandert wird, gelten fiir sie die entsprechenden Umschreibungen und Bestimmungen
dieses Landesgesetzes und der gemaf’ § 21 Abs. 3 des O6. Raumordnungs-gesetzes 1994 erlassenen Verordnungen.

(3) Betriebe, die nach den bisher maRgeblichen Vorschriften rechtmaRig errichtet wurden, gemallg§ 23 Abs. 4 Z 3in der
Fassung dieses Landesgesetzes jedoch nur mehr in Sondergebieten des Baulandes errichtet werden diirfen, kénnen
ohne Widmung im Sinn des § 23 Abs. 4 Z 3 bestehen bleiben und geédndert werden, so lange keine Erhdhung des
raumordnungsrechtlich relevanten Gefahrdungspotenzials erfolgt; der rechtmalligen Errichtung steht eine
rechtskraftig erteilte Baubewilligung oder eine ordnungsgemaR erstattete Bauanzeige gleich. Sonstige Anlagen,
Bauwerke und Betriebe, die nach den bisher maRgeblichen Vorschriften rechtmaRig errichtet wurden, kinftig jedoch
in der vor Inkrafttreten dieses Landesgesetzes bestehenden Widmung nicht mehr errichtet werden dirfen, kénnen
ohne eine durch Bestimmungen dieses Landesgesetzes bedingte Widmung bestehen bleiben.

(4) Bestehende Betriebe, die nicht unter den Anwendungsbereich der Seveso lI-Richtlinie gefallen sind, jedoch unter
den Anwendungsbereich der Seveso llI-Richtlinie fallen und fir die keine Widmung gemal3 § 23 Abs. 4 Z 3im
Flachenwidmungsplan festgelegt ist, sind bis ldngstens 31. Dezember 2020 im Flachenwidmungsplan ersichtlich zu
machen. Die im Sinn von Art. Il Abs. 4 LGBI. Nr. 115/2005 erfolgte Ersichtlichmachung von bestehenden Betrieben, die
unter den Anwendungsbereich der Seveso lI-Richtlinie gefallen sind und auch unter den Anwendungsbereich der
Seveso llI-Richtlinie fallen, ist bis langstens 31. Dezember 2020 im Flachenwidmungsplan anzupassen.

(5) Im Fall einer vor Inkrafttreten dieses Landesgesetzes erteilten Ausnahme vom AufschlieBungsbeitrag ist die
Erteilung einer weiteren Ausnahme gemaR & 27 Abs. 1 einmalig zulassig.

In Kraft seit 01.07.2015 bis 31.12.9999


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/23
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=115/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_rog_1994/paragraf/27

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 2 Oö. ROG 1994
	Oö. ROG 1994 - Oö. Raumordnungsgesetz 1994


